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6.   Zu § 5 des Arbeitsvertrages (Nebenabreden) 

Für den Fall, dass eine vereinbarte Nebenabrede während der Laufzeit des Vertrages nicht gesondert 
kündbar sein soll, ist Abs. 2 zu streichen.

In Umsetzung höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. u. a. Urteil des BAG vom 20. Mai 2008 – 9 AZR 
382/07 –) ist in den Musterarbeitsverträgen nun keine allgemeine Schriftformklausel mehr enthalten. Nicht 
hiervon betroffen ist hingegen das in § 2 Abs. 3 TV-L tarifvertraglich vereinbarte und nun in § 5 Abs. 3 der 
Arbeitsvertragsmuster aufgenommene Schriftformerfordernis für Nebenabreden.


